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Gegenstände, die nach ihrer Meynung dem Lehnherrn

auffallen, nicht Rechnung tragen wollen. Wird an

die Finauzconiniißion gewiesen.

(Die Forlsetzung folgt.)

Allgemeine Gesichtspunkte zur Gründung und
Beurtheilung einer Staatsverfassung.
Von Vetsch, Mitgl. der helv. Tagsatzung.

Fortsetzung.

Die Verfassung muß die Bedingungen enthalten, die

der Staaisgesellschaft eine hinlängliche Gewährleistung

fur tugendhafte und fähige Beamtete durch Aufstellung

einer guten Wahlordnung und Wähldarkeitsdedinge

geben, damit weder die Staatsgesellschafc noch die

Individuen in Gefahr kommen, durch schlechte Beamte

regiert zu werden, und durch sie die Rechte und Frey-

heil, den Schutz der Personen und deS Eigenthums zu

verlieren.

Das Personale der Regierung von den ersten Stel-
lcn bis zu den untergeordneten Siaatsbedicnungcn muß

genau durch die Constitution bestimmt, und auf die

nöthige Trennung und die Art und Menge der Ge,
schäfte berechnet seyn. Der Maugel dieser Bestimmung

fuhrt unvermeidlich auf eine der Sraatsgeselifchaft nach,

thcilige Willkür, und Aemter ohne Amtsgeschäfte auf
allgemeine Bedrückung.

Die Entschädigung der Beamteten muß ihrer Arbeit
und den Kenntnissen, die ihr Amt fodert, angemessen

syn. Die Verfassung muß sowohl die Beamten als
die Staatsgeseilschast gegen eine zu geringe oder zu

hohe Entschädigung in Schutz nehmen; das eine führt
zu schlechten Beamten und zur Bestechlichkeit, und das

andere zur Bedrückung und Gewaltthätigkeit.
Da nicht aste Menschen, die zur Erhaltung der

natürlichen und bürgerlichen Rechte, in die Staats-
gcscstschaft tretlm, die nöthigen Fähigkeiten und Treue

b.sitzen, um an den politischen Rechten der Staalsgesell-

schast zur Bildung der össullicheu Gewalten Theil mh-
men zu können; so ist es crsodcrüch, daß die Versas-

fang die Grade der Unzulänglichkeit, ein Activbürgcr.

recht ausüben zu können, bestimme. Die Bedingt»,,

gen zur Äusschlicssung von der Ausübung des Activ.
Bürgerrechts müssen sich aber auf eine positive Unzu-

läßigkeit beschränken, wenn die politische Freyheit der

StaaisgescUschaft nicht Gefahr laufen soll. Sie dürfen

nicht von polnischen und religiösen Meynungen herge-

nvmmen seyn, noch die Ansiedinng. rechtschaffener von l

andern Gegenden herkommender Menschen gegen das'
Wcltdürgerrecht erschweren. Blos der Zustand der
Kindheit, Blödsinn, Verbrechen an der gescllschaftli-
chen Ordnung, und die noch unerprobte Anhänglichkeit
der angescssnm Fremden an die Staaisverfassuug, kö:>-

nen vom Activbürgcrrecht auSschliesseu.
Die Regierung soll die Staatsbürger nicht Willkür«

lieh zum Krieg gegen andere Staaten gebrauchen
können, und ihr Leben, ihr Vermögen aufs Spiel
setzen, wenn nicht von andern Staaten offenbare Be-
leidig,»,gen und Eingriffe in die Rechte der Staatsge.
sellschaft gemacht werden, die eine absolute Berthe dft
gung erfvdern. Die Verfassung muß die Staatsgesest.
schaft vor der Willkür der Regierung in solchen Fällew
sichern, und sie vor der Möglichkeit, ungerecht r, zcr-
störender m die Menschheit entehrender Krieg verwahre« ».

Die Verfassung ist das Gesetz für die Regierung; sie

muß ihre Pflichten verzeichnen und die Art bestimmen,
wie die Negierung selbst, bey Verletzung derselben im
ihre Schranken zurükgewiescm und im Fall von wirkst-
chen Staatsverbrechen vor den Richter gezogen und'
bestraft werden kann.

Zur Verstärkung des Versprechens und zur Verstehen

rung, daß die Regierung dem Staalsgcsetz getreu nach»
kommen und ihre Pflichten erfüllen, und daß die Ne-
gierten Gehorsam den Gesetzen leisten und sie treulich'
befolgen woll.n, wird die Verfassung für die Regicrur.gi
und die Regierten einen Eid vorschreiben, den die Re.
giennig bey ihrer Einsetzung und Wiedcrcrneuerunq,,
und die Regierten ebenfalls gleich Anfangs eines ge-
sellschaftlichen Vertrags und ein Jeder beym Einteiln
in die Staalsgeftllschaft zu leisten hat.

Dieses Geiobniß, das zu Gott verbunden iff, mußt
unter einem Volk, das Religion und Rechlschaffenhe.t'
hat, eine sichere Gewährleistung des Versprochenen ge«>

den. Es braucht eine verworfene, scheußliche, schwarzer

Seele, einen zu Gott geleisteten Eyd zu drecken, die

gegen alle Achtung der Menschen, gegen alle Vortheilet
der wechselseitigen Ehrlichkeit, gegen alles was geimin-
schaftliche Glücseligkeft und Wohlfahrt erheischt, und
selbst gegen sei ien Gott gleichgültig ist; ein solcher ver«.
dient von allen Menschen verachtet, und von allen'.

Vortheilen der gesellschaftlichen Vereinigung ausgcsivs-'
sen zu werben.

Die Formirung der Regierungen muß genau dem,

malericllen Theil einer Verfassung entsprechen < wenn,
die gesuchten Vortheile der gesellschaftlichen Verbindung!

^ erhallen werde» sollen. Ein jeder Staat, der nichchmi
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verschiedene Regierungen getheilt ist, enthält drey Ge-

wallen m sich, die als so viele Theile vom Ganzen

anzusehen sind, die zusammen die Staacvverwaltmig
oder die Regierung ausmachen. Diese Gewalten sind:

chie gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche.

Es ist nicht gleichgültig, ob diese Gewalten durch

die Verfassung vereinigt oder getrennt seyen. Gesetze zu

machen, über die Vollziehung der Gesetze zu wachen,

und die Gesetze gegen Ansprüche auf anerkannte Rechte

vder in zweifelhaften Fällen anzuwenden, sind ihrer

Natur nach getrennte Verrichtungen, die sich nie zu-

sawmen schicken.

Jeder Theil dieser ; Gewalten vereinigt auf sich eine so

schwere, ausgebreitete, weitläufige Arbeit, die die unge-
'

ll-cittcste Aufmerksamkeit erfordert, und schon in dieser

Rüksicht eine Trennung nothwendig macht.

Welche Verwirrung, welches Stocken in dem Gang

der dringendsten Staatsgcschäfle müßten nicht enlste«

heil, wenn von ein und demselben 6orps die Gesetze

entworfen und zugleich vollzogen, und die Urthcilssprüche

darüber ausgefällt werden müßten ; und welche Gefahr

für die Rechte und Freyheiten der Staatsbürger müßte

nicht aus einer solchen Vereinigung fchon durch lene

Verwirrung und das Slocken der Arbeit, und noch

ungleich mehr durch die Willkür die damit verbunten

-ist, entstehen?

Wäre der Vollzieher zugleich Gesetzgeber, konnte er

nicht die Gerechtigkeit der Politik aufopfern? würde

er nicht das Gesetz nach seinem Privalintercsse einrich.

ten können? und wäre der Gesetzgeber zugleich Vollzie-

her und Richter, läge es mcht in seiner Macht die

Gesetze zu wiedcrrufcn, die er als Richter gegen sich

selbst anwenden Me? würde daraus nicht die ausge-

dicilelcste Willkür und die unumschränkteste Gewalt ent,

stehen, vor der kein Eigenthum, kein Recht mehr sicher

seyn würde? wäre es neben der Gefahr mcht höchst

ungereimt und sogar lächerlich, von einem Corps heut

ln Gestalt eines Gesetzgebers ein Gesetz zu machen und

morgen als Richter darüber absprechen, und hierauf

nach Belieben Gesetz und Richccrspruch zu vollziehen,

oder beyde umzukehren.

Soll durch die Ausstellung einer Regierung ein Re-

sultar für die Staatsgescllschaft hervorgehen, das dem

gesuchten Zwek der gesellschaftlichen Vereinigung ent-

spricht; so muß ein solcher Mechanismus in die Re-

gierung gebracht werden, der den Gang der Staats-

gàìile befördert, und der von selbst sede Gefahr von

Selt-n der Regierung für die Reg-erten aufhebt, und

es ihr unmöglich macht, je die Staatsgesekschaft ge«

fährdcn zu können.

Eine sorgfältige Trennung und Bildung jener drey
Gewalten wird ganz diesem Zwek entsprechen.

Die gesetzgebende Gewalt ist als der Inbegriff des

allgemeinen Willens a-rzufehen; sie verhält sich zur voll,
ziehenden wie der Wille zur Ausführung; sie stellt die

Souvcraimtät der Nation vor, von ihr selbst soll das
Recht durch die Gesetze für die Nation ausg.hen; sie

muß daher so eingerichtet seyn, daß sie niemals dem
allgemeinen Besten der gesellschaftlich verbundenen Glie-
der entgegengefezte Absichten haben kann, und durch
eine Versammlung von bevollmächtigten abgeordneten
Stellvertretern des Volks ausgeübt werden, die frey
und für eine kurze bestimmte Zeit gewählt und deren

Vollmachten nach dem Willen der Bevollmächtigten
wiederruflîch sind.

Von der gesetzgebenden Gewalt müssen alle Gesetze,

Verordnungen, Beschlüsse und Verfügungen für alle

Einzelne und Gemeinheiten, in so weit sie eine Bezie.
hung auf das Ganze haben, und als Bestimmungen
des höchsten Willens oder den Willen der Nation anzu-
sehen sind, ausgehen. Vor sie gehören alle nöthigen
Erläuterungen über die von ihr ausgegangenen Gesetze

und Verordnungen îc. und hiemit die sogenannte Be-
gnadigung der in Kraft ver Gesetze ausgefällten Straf,
urtheile, wo die Würkung durch veränderte Umstände

zum Nachtheil des Verurtheiilen, und gegen den aus-
drüklichen Willen des Besitzes verrükt wurde; sie be-

willigt die Sumen, die für die Staatsbedürfnisse ange,
wandt werden, und nimt jährlich die Staalsrechnung ab

und läßt sie bekannt machen. Ihr kommt fcrners, ais
dem souveraine,, Willen, die Wahl der vollziehenden Ge-

wall, und die Annahme oder Verwerfung der von der

vollziehenden Gewalt nötyig befundenen vorgeschlagenen

Bündnisse, Handelsverträge und Kriegserklärungen zu.
Sie kann auch im Namen des Volks der vollziehenden

Gewalt ihr Mißfallen über die von ihr angestellten

Agenten oder Militairperfonen, die offenbar das Zu«

trauen der Nation nicht haben, erklären, und auf
eine andere Wahl antragen.

Das Personale der Gesetzgebung, von dem der

souveraine Wille des Volks ausgehen soll, muß nicht

zu klein seyn; in ihr soll sich immer das Zutrauen und
die ausgebreilctcsten Kenntnisse der Bedürfnisse der Na-
tion vereinigen, welcher Fall nie oder selten eintritt,
wenn die Gesetzgebung nur aus sehr wenigen, hiemit
aus einzelnen Gegenden zusammengeftzt ist. (Heschi. f.)
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